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1. Zuordnung der Schülerinnen und Schülern zu den 

Lerngruppen 
 

Bitte ordnen Sie gemäß der Anleitung im Schulportal allen Schülerinnen und 

Schülern ihre jeweils benötigten Lerngruppen zu.  

Erst im Zusammenhang mit der Lerngruppenzuordnung wird im Schulportal eine 

Verbindung zwischen einer Schülerin oder einem Schüler und den Lernmitteln 

hergestellt, die sie / er im kommenden Schuljahr benötigt (individuelle 

Schulbuchliste). 

Würde die Lerngruppenzuordnung unterlassen, wäre die individuelle Schulbuchliste 

einer Schülerin / eines Schülers leer und sie / er könnte keine Lernmittel ausleihen. 

Änderungen an der Lerngruppenzuordnung wirken sich daher immer direkt auf die 

„individuelle“ Schulbuchliste der Schülerinnen und Schüler aus, die im Elternportal 

eingesehen werden kann. 

Tipp: Eine möglichst einheitliche Benennung der Lerngruppen sorgt für mehr 

Übersichtlichkeit bei der Zuordnung der Lerngruppen zu Schülerinnen und Schülern. 

Wenn die Lerngruppenbezeichnungen über die Schuljahre hinweg identisch bleiben, 

lassen sich auch die Ausleihzyklen der Lernmittel einfacher nachverfolgen.  

Sollten zu Fristende der Lerngruppenzuordnung (siehe Zeitplan) einzelne 

Zuordnungen noch nicht vorgenommen werden können, weil 

Kurswahlentscheidungen o. ä. noch ausstehen, müssen diese Zuordnungen 

schnellstmöglich nachgeholt werden, sobald die ausstehenden Entscheidungen 

getroffen wurden. 
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2. Bestätigung der Vollständigkeit der Lerngruppenzuordnung 

 

Wenn Sie die Lerngruppenzuordnung für eine Schülerin oder einen Schüler 

abgeschlossen haben, bestätigen Sie bitte die Vollständigkeit der 

Lerngruppenzuordnung mit Klick auf den schwarzen Balken in der Spalte 

„Vollständig“ (siehe unten).  

 

Bestätigen Sie anschließend bitte in der Dialogbox Ihre Aktion mit Klick auf „OK“. 

 

In der Spalte „Vollständig“ erscheint bei der Schülerin / bei dem Schüler nun ein 

grünes Häkchen als Symbol für die Vollständigkeit der Lerngruppenzuordnung (siehe 

unten). 

 

Wichtig: Im Elternportal wird in der individuellen Schulbuchliste der Schülerinnen 

und Schüler angezeigt, ob die Schule die Lerngruppenzuordnung für die betroffene 

Schülerin / den betroffenen Schüler bereits abgeschlossen hat oder nicht. 
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Da die Höhe des zu zahlenden Leihentgelts im Bereich der Ausleihe gegen Gebühr 

abhängig davon ist, wie viel Lernmittel sich im Lernmittelpaket befinden, ist ein 

Hinweis auf die Vollständigkeit / Unvollständigkeit der Lerngruppenzuordnung ein 

Indiz für Eltern, ob sich an der Höhe des Leihentgelts noch etwas verändern wird. 

Tipp: Nutzen Sie dazu auch die Hinweise in der Anleitung zum Modul 

Lerngruppenzuordnung im Schulportal hinterlegten Hinweise zur automatisierten 

Statusänderung des Merkmals „Vollständig“ für ganze Klassen und Jahrgangsstufen. 

Auf diese Weise müssen sie nicht die Lerngruppenzuordnung jedes einzelnen 

Schülers auf „vollständig“ setzen. Diese Hilfestellung sollten Sie natürlich nur 

verwenden, wenn tatsächlich die Lerngruppenzuordnung aller betroffener 

Schülerinnen und Schüler wirklich abgeschlossen ist. 

3. Nachträgliche Veränderungen an Lerngruppenzuordnungen 
 

Lerngruppenzuordnungen sind auch nach Ablauf der Frist (siehe Zeitplan) im Schulportal 

weiterhin möglich. Aufgrund von Nichtversetzungen, Kurswechseln etc. kann sich auch 

kurzfristig vor oder nach den Sommerferien sowie im gesamten Verlauf des Schuljahres, 

Änderungsbedarf ergeben.  

Sollte es Änderungsbedarf an der Lerngruppenzuordnung eines oder mehrerer 

Schülerinnen und Schüler geben, nehmen Sie diese Änderungen bitte grundsätzlich 

so schnell wie möglich vor. Sie gewährleisten damit, dass die Schülerinnen und 

Schüler schnellstmöglich mit den benötigten Lernmitteln versorgt werden und sie ggf. 

nicht benötigte Lernmittel frühzeitig zurückgeben können oder diese gar nicht erst 

erhalten.  

Auch eine bereits mit dem Status „vollständig“ versehene Lerngruppenzuordnung 

kann im Schulportal durch die Schule nachträglich verändert werden. Folgende 

Gründe können dafür beispielsweise vorliegen: 

 Nichtversetzung, 

 nach Schuljahresbeginn wird festgestellt, dass eine Schülerin / Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf ein zusätzliches Lernmittel benötigt 

(siehe dazu auch: http://lmf-online.rlp.de/kompendium-fuer-schulen-und-

schultraeger/schulartspezifische-regelungen/schwerpunktschulen.html),  

 Kurswechsel während des laufenden Schuljahres (z. B. zum Halbjahr), 

 Wechsel des Bildungsgangs an einer Realschule plus während des laufenden 

Schuljahres usw. 
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